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R.C.S. Luxembourg B 161 772 

 
Mitteilung an die Aktionäre des folgenden Teilfonds  

 
Timberland, SICAV – Timberland Top-Dividende International  

 
(Aktienklasse TLA: WKN: A1JB2Y / ISIN: LU0640387881) 
(Aktienklasse TLB: WKN: A1JB2Z / ISIN: LU0640387964) 
(Aktienklasse TLC: WKN: A1JB20 / ISIN: LU0640388186) 

 
   

 
Hiermit werden die Aktionäre der oben genannten Teilfonds informiert, dass der Verwaltungsrat der Timberland, 
SICAV („Investmentgesellschaft“), vorbehaltlich des Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung, 
beschlossen hat, die Verwaltung der Investmentgesellschaft mit Wirkung zum 01. April 2017 an die 
Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft  S.A., mit Sitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-
5365 Munsbach („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“) zu übertragen und ihren Gesellschaftssitz in Folge 
dessen an den Gesellschaftssitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft zu verlegen.  
 
Zurzeit wird die Investmentgesellschaft von der von der BayernInvest Luxembourg S.A. („abgebende 
Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. 
 

Nachfolgend werden die Aktionäre auf die weiteren Änderungen hingewiesen, die mit der Migration der 

Investmentgesellschaft einhergehen und ebenfalls mit Wirkung zum 01. April 2017 in Kraft treten. 

 

1) Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft werden die Dienstleister wie folgt geändert: 

 

 
Dienstleister 

 
Gültig bis zum 31. März 2017 

 
Gültig ab dem 01. April 2017 

Verwahrstelle und 
Hauptzahlstelle 

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, 

Niederlassung Luxemburg 

Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A. 
Hauck & Aufhäuser Investment 

Gesellschaft S.A. 

Zentraladministration LRI Invest S.A. Hauck & Aufhäuser Gruppe 

Register- und Transferstelle European Fund Administration 
Hauck & Aufhäuser Investment 

Gesellschaft S.A. 

 

2) Nach erfolgter Migration wird die Annahmezeit für Zeichnungen und Rücknahmen der Investmentgesellschaft 

auf jeweils 12:00 Uhr Vortag angepasst. Derzeit ist die Annahmeschlusszeit für Zeichnungen und 

Rücknahmen jeweils 14:00 Uhr Vortag. 

 

3) Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen 

Informationen für den Anleger der Investmentgesellschaft werden ab dem 01. April 2017 auf der Internetseite 

der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.haig.lu) veröffentlicht. Ebendort werden künftig ebenfalls 

die Mitteilungen an die Aktionäre geschaltet (soweit gesetzlich möglich). 

 

4) Die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft wird im Rahmen der Migration wie folgt angepasst und 

präzisiert: 

 
Timberland, SICAV – 

Timberland Top-Dividende 
International 

 
Gültig bis zum 31. März 2017 

 
Gültig ab dem 01. April 2017 

Anlageziele /  
Anlagepolitik 

Ziel der Anlagepolitik ist die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Rendite des angelegten Kapitals im 
Rahmen  
seiner verfolgten Anlagestrategie. Dabei 
spielt die Beschränkung der 
wirtschaftlichen, politischen und 
geografischen Risiken sowie möglicher 
Währungsrisiken eine  

Ziel der Anlagepolitik des Timberland, 
SICAV – Timberland Top Dividende 
International ist die Erwirtschaftung einer 
angemessenen Rendite des angelegten 
Kapitals im Rahmen seiner verfolgten 
Anlagestrategie. Dabei spielt die 
Beschränkung der wirtschaftlichen, 
politischen und geografischen Risiken 
sowie möglicher Währungsrisiken eine  



 

zusätzliche Rolle. 
 
Die Anlage des Teilfondsvermögens 
erfolgt nach dem  
Value-Ansatz in Blue-Chips unter 
Anwendung der Dividenden Strategie 
Low-5. Die Dividendenstrategie Low-5  
ist ein klaren Vorgaben folgender Plan für 
die Kapitalanlage in Top-Aktien – auch 
bekannt als „Blue-Chips“ bzw.  
Standardwerte“. Hierbei werden, nach 
Einschätzung des  
Fondsmanagements, die attraktivsten 
Aktien mit hoher  
Dividendenrendite der wichtigsten Indizes 
für Standardwerte weltweit sowie 
Fondsanteile ermittelt und daraus  
das Portfolio zusammengestellt. Dieser 
Prozess wird nach  
Ablauf etwa eines Jahres sowie bei 
entsprechender Markteinschätzung 
wiederholt und das bestehende Portfolio  
wird an das neue Zielportfolio angepasst. 
Die Dividenden  
der Papiere werden wiederangelegt mit 
dem Ziel gemeinsam mit den 
Kurserträgen mittel- bis langfristig 
deutliche  
bessere Ergebnisse zu erwirtschaften als 
der Vergleichsindex. Auf Grund der klar 
mathematisch definierten Strategie sollen 
emotionale Aspekte sowie aufwendige 
Kosten für Research weitestgehend 
vermieden werden. Nach  
dem Grundsatz der Risikostreuung 
werden die investierten Gelder auf 
mehrere internationale Indizes nach dem  
zuvor beschriebenen Prinzip aufgeteilt. 
Das Nettoteilfondsvermögen kann auch 
in Wertpapieren angelegt werden, die auf 
andere Währungen als EURO lauten. 
Dies gewährleistet, dass i.d.R. Blue-
Chips nach Einschätzung des  
Fondsmanagements unter 
Berücksichtigung der Streuung  
im Vermögen des Teilfonds enthalten 
sind. 
 
Für das Teilfondsvermögen können 
darüber hinaus oder  
ausschließlich Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumente, fest  
oder variabel verzinsliche Wertpapiere, 
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- 
und Optionsanleihen, Partizipations- und 
Genussscheine, welche überwiegend 
Investmentgradegeratet sein 
sollen,Optionsscheine auf Wertpapiere, 
Aktien sowie Indexzertifikate erworben 
werden.  
Dabei kann das Teilfondsvermögen 
überwiegend in Wertpapiere angelegt 
werden, die von 
•  Finanzinstituten oder Unternehmen 
erstklassiger  
Bonität, 
•  Staaten des europäischen 
Wirtschaftsraums, 
•  staatlichen Einrichtungen der OECD-
Mitgliedstaaten, 
oder 
•  supranationalen öffentlichen 
Organisationen, in denen mindestens ein 
Staat des europäischen 
Wirtschaftsraums Mitglied ist,  

zusätzliche Rolle. Die Anlage des 
Teilfondsvermögens erfolgt nach dem 
Value-Ansatz in Blue-Chips unter 
Anwendung der Dividendenstrategie 
Low-5. Die Dividendenstrategie Low-5 ist 
ein klaren Vorgaben folgender Plan für 
die Kapitalanlage in Top-Aktien – auch 
bekannt als „Blue-Chips“. Hierbei 
werden, nach Einschätzung des 
Fondsmanagements, die attraktivsten 
Aktien mit hoher Dividendenrendite der 
wichtigsten Indizes für Standardwerte 
weltweit ermittelt und daraus das 
Portfolio zusammengestellt. 
 
 
Es kann jedoch keine Zusicherung 
gegeben werden, dass die vorgenannten 
Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 
 
Für den Teilfonds werden in Ergänzung 
und unter Berücksichtigung von Artikel 17 
der Satzung, dem Grundsatz der 
Risikostreuung folgend, weltweit, 
einschließlich der Schwellenländer, 
überwiegend Aktien erworben. 
 
Daneben können Renten, 
Genussscheine, sowie Zertifikate, welche 
Finanzindizes, Aktien, Zinsen und 
Devisen als unterliegenden Basiswert 
beinhalten, sowie Zertifikate auf andere 
erlaubte Basiswerte (die die 
Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 
wiedergeben und die an Börsen, auf 
sonstigen geregelten Märkten, die 
anerkannt, für das Publikum offen und 
deren Funktionsweise ordnungsgemäß 
ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert 
oder gehandelt werden) erworben 
werden.  
 
Für das Netto-Teilfondsvermögen werden 
keine Anteile an Investmentfonds  
erworben. Der Teilfonds ist daher 
zielfondsfähig.  
 
Darüber hinaus darf der Teilfonds in 
sonstige zulässige Vermögenswerte 
gemäß Artikel 17 der nachstehenden 
Satzung investieren.  
 
Zu Absicherungszwecken sowie zur 
effizienten Portfolioverwaltung darf der 
Teilfonds Derivate, Zertifikate mit 
eingebetteten Derivatebestandteilen 
(Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-
Zertifikate etc.) sowie sonstige Techniken 
und Instrumente gemäß Artikel 17 Nr. 6. 
der Satzung einsetzen. Beziehen sich 
diese Techniken und Instrumente auf die 
Verwendung von Derivaten im Sinne von 
Artikel 17 Nr. 1. g) der Satzung, so 
müssen die betreffenden 
Anlagebeschränkungen von Artikel 17 
der Satzung berücksichtigt werden. Des 
Weiteren sind die Bestimmungen von 
Artikel 17 Nr. 7. betreffend Risiko-
managementverfahren bei Derivaten zu 
beachten. 
 
 



 

begeben wurden. 
Zur Absicherung und als Teil der 
Anlagestrategie kann der  
Teilfonds Derivate sowie sonstige 
Techniken und Instrumente verwenden. 
Das Gesamtrisiko aus allen Positionen  
des Portfolios, das über den VaR 
ermittelt wird, darf den  
VaR eines Referenzportfolios mit dem 
gleichen Marktwert  
wie der OGAW nicht zweimal 
überschreiten. Zur Absicherung von 
Kreditrisiken kann der Teilfonds CDS 
(Credit Default Swaps) einsetzen. 
 
Im Übrigen kann in alle gemäß Artikel 10 
dieses Verkaufsprospektes zulässigen 
Vermögenswerte investiert werden. 

 
Im Zuge der Migration bleiben die Anlageziele und die Anlagestrategie der Investmentgesellschaft. 
unverändert. 

 
5) Im folgenden werden die Aktionäre über die angepassten Gebühren des Teilfonds informiert: 

 

Sämtliche vom jeweiligen Teilfondsvermögen abhängigen Gebühren werden ab dem 01. April 2017 auf Basis 
des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Derzeit werden 
die Gebühren auf Basis des Teilfondsvermögens zum Monatsende berechnet.  
 

Timberland, SICAV – 
Timberland Top-Dividende 

International 

 
Gültig bis zum 31. März 2017 

 
Gültig ab dem 01. April 2017 

Verwaltungsvergütung 
 

Maximal 3,00 % p.a. (berechnet in % auf 
Basis des Teilfondsvermögens zum 
Monatsende und zahlbar am Ende eines 
jeden Monats)  
 
Die Verwaltungsvergütung beträgt jedoch 
mindestens 24.000 EUR pro Teilfonds.   

Aktienklasse TLA: 0,16% p.a. 
Aktienklasse TLB: 0,16% p.a. 
Aktienklasse TLC: 0,16% p.a. 
 
Die Verwaltungsvergütung beträgt jedoch 
mindestens 1.250,- Euro pro Monat je 
Aktienklasse. 

Zentralverwaltungsvergütung  
maximal 0,10 % p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens (zuzüglich 8.400 
EUR p.a.).  

Keine 

Verwahrstellenvergütung Maximal 0,70% p.a. 

Aktienklasse TLA: 0,08% p.a. 
Aktienklasse TLB: 0,08% p.a. 
Aktienklasse TLC: 0,08% p.a. 
 
Die Verwahrstellenvergütung beträgt 
jedoch mindestens 800 Euro pro Monat 
je Aktienklasse. 

Betreuungsgebühr 
(zugunsten der Timberland Service 
GmbH) 

0,075% p.M.  Keine 

Register- und 
Transferstellenvergütung  

5.000 EUR p.a.  
Ist in der Verwaltungsvergütung 
enthalten.  

Laufende Kosten  
 
 

Aktienklasse TLA: 6,83% 
Aktienklasse TLB: 6,60% 
Aktienklasse TLC: 6,25% 

Aktienklasse TLA: 2,98% 
Aktienklasse TLB: 3,82% 
Aktienklasse TLC: 3,44% 

 
Die Vergütung der Timberland Unternehmensgruppe wird im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft nicht 
erhöht.  
 

6) Im Zuge der Migration wird die Zahlung des Ausgabe und Rücknahmepreises auf jeweils zwei 
Bankarbeitstage angepasst. Derzeit erfolgt die Zahlung innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg.  

 
Das Risikoprofil stellt sich für den Teilfonds wie folgt dar: 
 
  

 
Timberland, SICAV – 

Timberland Top-Dividende 

 
Gültig bis zum 31. März 2017 

 
Gültig ab dem 01. April 2017 



 

International 

 

Durch die bevorzugte Investition des 
Teilfonds in dividendenstarke 
Aktienanlagen partizipiert der Investor an 
der Entwicklung der internationalen 
Aktienmärkte. Obwohl die 
Wertentwicklung der Aktienanlage 
Schwankungen unterworfen ist, bedingt 
die Grundsätzlich vorhandene breite 
Diversifizierung des Timberland, SICAV – 
Timberland Top-Dividende International 
auf Länder, Indizes und Titel eine 
weitgehende Unabhängigkeit von der 
spezifischen Entwicklung der 
Einzeltitelanlage. 

Der Fonds eignet sich für insbesondere 
Anleger, die sehr hohe Risiken 
akzeptieren und dabei gleichzeitig 
langfristig an sehr hohen möglichen 
Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund 
der Anlagepolitik verbunden mit den 
Anlagezielen ist der Anleger bereit, je 
nach Ausmaß der Wertschwankungen 
der Investments des Teilfonds kurzfristig 
auch sehr hohe Kapitalverluste in Kauf zu 
nehmen. Der Anlagehorizont des 
Anlegers sollte langfristig sein.       
Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, 
die Risiken durch Anzahl und Streuung 
der Anlagen des Teilfondsvermögens zu 
minimieren. 
Es kann jedoch keine Zusicherung 
gegeben werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik erreicht werden. 
 

 
 

Die mit der Migration verbundenen Kosten werden vom Initiator der Investmentgesellschaft getragen. Hierunter 
fallen ebenfalls die Kosten im Rahmen der Berichtserstellung zum 31. März 2017.  
 
Der derzeitige Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg wird die jeweiligen Anteilwerte vom 31. März 2017 im Zuge der Migration 
prüfen.  
 

In der Zeit vom 28. März 2017, 24:00 Uhr bis zum 3. April 2017, 0:00 Uhr inbegriffen, wurde ein Handelsstopp für 
die Vermögenswerte der Investmentgesellschaft vereinbart. In diesem Zeitraum dürfen Geschäfte für die 
Investmentgesellschaft ausnahmsweise nur dann getätigt werden, wenn die Marktsituation einen Handel im 
Interesse der Anleger gebietet.  
 

Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Aktien während des 
Zeitraums vom 27. März 2017 ab 14:00 Uhr bis einschließlich zum 31. März 2017 für die Investmentgesellschaft 
nicht möglich. Alle Anteilscheingeschäfte, die am 27. März 2017 nach 14:00 Uhr bis zum 31. März 2017 (24:00 
Uhr) bei der derzeitigen Register- und Transferstelle eingehen, werden seitens dieser abgelehnt. Zeichnungen 
und Rücknahmen, die am 27. März 2017 bis 14:00 Uhr eingehen, werden von der abgebenden Register– und 
Transferstelle mit Kurswert 28. März 2017 abgerechnet.  
  
Aktionäre, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind haben das Recht die kostenlose 
Rücknahme ihrer Aktien bis zum 27. März 2017 (14:00 Uhr) bei den im Verkaufsprospekt genannten Stellen zu 
beantragen.  
  
Die Änderungen sind im Verkaufsprospekt, Stand: 01. April 2017 widergespiegelt. Dieser Verkaufsprospekt sowie 
die aktualisierten wesentlichen Informationen für den Anleger sind am Sitz der aufnehmenden 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebs- und Zahlstellen kostenlos erhältlich. 
 

Luxemburg, im Februar 2017 

 

Der Verwaltungsrat der Timberland, SICAV  

 


